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§ 26 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

Die Rechte der Mitglieder einer erlaubten Gesellschaft unter sich werden durch den Vertrag oder Zweck und die

besondern für dieselben bestehenden Vorschriften bestimmt. Im Verhältnisse gegen Andere genießen erlaubte

Gesellschaften in der Regel gleiche Rechte mit den einzelnen Personen. Unerlaubte Gesellschaften haben als solche

keine Rechte, weder gegen die Mitglieder, noch gegen Andere, und sie sind unfähig, Rechte zu erwerben. Unerlaubte

Gesellschaften sind aber diejenigen, welche durch die politischen Gesetze ins besondere verbothen werden, oder

offenbar der Sicherheit, öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widerstreiten.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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